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sich in der letzten Zeit bedeutend emporgehoben hat,
 und nur noch einzelne Lücken auszufüllen übrig läßt.
Wenn das Hannoversche Publikum, wie cs denn nicht
anders zu erwarten ist, die Gesellschaft mit eben dem
Antheile bei sich Unterstützt, so ist ihre fortdauernde
Subsistenz nicht nur gegründet, sondern sie wird auch
unter den deutschen Bühnen eine noch höhere Aus
zeichnung erhalten, als man ihr mit Recht schon jetzt
zugestehen mnß.

F o r t se ß n n g der t ut 120. S t n ck ab

gebrochenen Briefe an Emilie: Ue
ber das R e ch t der Frauen nach N a-

p 0 l e 0 n s G e s e H b u ch e.

2O»

Es wird Ihnen bekannt seyn, schöne Emilie, wie
unglücklich die armen indischen Wittwen sind, bei wel
chen die Natur das Vorurtheil besiegt, die lieber le
ben , als sich mit den Leichnamen ihrer Männer vcn
brennen lassen wollen: wie sie geplagt und fast allge
mein verachtet werden. Hat irgend Jemand unter
uns eine wichtigere Ursache, die Wohlthätigkeit unse

 rer Kultur und Gesetze dankbar zu erkennen, als eine
Frau, deren Mann (besonders mit Hinterlassung ei
nes Inhaltsschweren Testaments) gestorben ist, wenn
sie ihre Lage mit derjenrgcu der Wittwe eines Indiers
vergleicht? Wäre es vor aller Dingen nicht sehr grau
sam und eigentlich recht fürchterlich, wenn sie sich in
dem Luftgebenb en Wiltwenftaude, auf dieser letzten,
aber oft auch frühen, Station durchaus mit nichts
weiter schmücken dürfte, wie jene ee nicht darf? Die
Plitzhändler würden deshalb, glaub' ich, stets im ele
gischer» Tone reden, dagegen man jetzt fast wetten
könnte., daß ihnen ihr Weinchen lieblicher schmeckt,
wenn sie den Tod des Ehemanns einer ihrer Kunden
erfahren. Unser Gesetzbuch trägt auch zu diesem billi
gen 'Vergnügen Einiges human bei, indem es verord
nt, daß denjenigen Wittwen, welche ein Heiraths-
gut besitzen, sowohl die Trauerkleidung während des
Trauerjahrs, als die Wvhrrung aus dem Nachlasse
des Mannes verschafft werden muß, ohne daß deshalb
eine Abrechnung auf die Zinsen ihres Brautschatzes
geschehen darf. Auch können sie wahrend jenes Jahrs
entweder diese Zinsen fordern, oder statt derselben,
wenn sie lieber wollen, ihren Unterhalt auf Kosten der
Erbschaft des Mannes verlanget!; gewiß eine sehr ver
nünftige und humane Wahl, welche man ihnen hier
gelassen hat, um zu verhindern, daß sie nicht gleich
in Noth gerathen, wenn etwa jene Zinsen zu ihrer Un
terhaltung unzureichend sind.

Ein zweiter fast eben so großer Vorzug unserer Witt
 wen vor den indischen besteht darin, daß sie wieder

Herrathen dürfen, obgleich erst nach zehn Monaten seit
Auflösung ihrer vorigen Ehe, was aber de» letzter»

auf immer uhersagt ist. Vermuthlich wird jede von
ihnen .iRe^MMUibniß unschätzbar finden, der nicht

« so TH»Mscher Widerwille gegen das männliche chlcchr durch ihren verstorbenen Mann beiaebracht
de, als ihn der Pràà der Mathematik Chri

stian Otter gegen da-bildliche hegte, welcher sich
von dem Churfürsten von Brandenburg jedesmal,
wenn ihn derselbe zu Königsberg besuchen wollte, vor
her ausbat, ja kein Frauenzimmer mitzubringen, was
denn auch dcr Churfürst genau befolgte. Die Ursache,-
gute Emilie, warum man allein der Frau, nicht aber

dem Manne, diese Geduldszcit vorgeschrieben hat,
 liegt wieder in der Natur, w-lche hier, jm nmgelchr-
tcn Falle, eine jetzt verhütete Ungewißheit leicht mög
lich machen würde.

Ueber diese zweite Heirath ist aber verschiedenes vor
geschrieben :

i. Vor Abschließung derselben muß die Mutter,
welche zugleich Vormünderin ihrer Kinder ist, die
Entscheidung des Familienraths darüber bewirken,
ob ihr die Vormundschaft gelassen werden solle, wi
 drigenfalls sie dieselbe nicht nur verliert, sondern auch
thren neuen Mann für alle Folgen dieser Unterlassung
mrt fick zugleich verantwortlich macht.

2. Die wieoerverheiratheie Mutter kann, wenn ihr
die Vormundschaft über die Kinder erster Ehe gelassen
fit, Diejcu Kindern nur einen solchen Vormund gültig
ernennen, welcher von dem Familienrathe bestätigt
w-.rd, kann dies aber gar nicht thun, wenn ihr jene
Vormundschaft entzogen worden.

 3. Das dem Vater zustehende Recht, um Einsper
rung seines Krudes zn dessen Besserung bei dem Prä
 sidenten des Distriktötribunaks nachzusuchen, ist der
überlebenden Mutter nur modifizirt zugestanden, da
mit es in ihren Händen keine gefährliche Waffe wer
den l önne. Sie darf dies Recht gar nicht ausüben .so
bald sie sich wieder verheirarhet, und blos unter Mil-
wrvkung der zwei nächsten Verwandten väterlicher
Seite, so lange, sie unverheirarhet bleibt.

 Die Wirtwe ist zur Annahme der Vormundschaft
über ihre Kinder nicht verbunden, muß aber die vor
 mundschaftlichen Pflichten so lange ausüben, bis sie
einen Vormund hat ernennen lassem. Hat der verstor
bene Mann ihr als Vormünderin einen besondern Rath-
geber zugeordnet, so darf sie ohne dessen Gutach ett
nichts vornehmen, was sich auf die Vormundschaft
bezieht.

Die Trauerkosten, welche der Tod des Mannes der

mir ihm in Gütergemeinschaft lebenden Frau verur
sacht, fallen dessen Erben zur Last.

Verkauf von Grundstücken:

i. Kassel. Znm öffentlich freiwilligen Verkaufe
des Maucitiussifchen Gutheö in der Napoleonshö-
Her-Allee, bestehend aus drei Häusern samt Garten

 und Acker-Landern, (37 bis 38 Acker) wrrd, da auf


